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Bauordnung und Bauleitplanung Daburger

Beratung Datum Behandlung

Stadtrat 26.09.2024 öffentlich
Betreff

VoHzug des Baugesetzbuches (BauGB); Erass einer Satzung über die Einbeziehung von
AuRenbereichsflächen in den irn Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäF § 34 Abs. 4 Satz I
Nr. 3 BauGB für eine Teilfläche des Grundstücks FLNr. 152/3 (T) der Gemarkung
Wolkersdorf;
Einbeziehungssatzung 'Er!stàtter Strafle", Billigungs- und AusIegungsbeschuss

Zuständigkeit:

Die Zustandigkeit des Stadtrates ergibt sich aus § 7 Nr. 23 Gesch0.

Anass

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 01.02.2024 den Erlass einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz
1 Nr. 3 BauGB (Einbeziehungssatzung) beschlossen.

Zwischenzeitlich wurden vom Veranasser konkrete P!anunteriagen erarbeitet.
Bezüglich der spezieflen artenschutzrechthchen Uberprüfung (saP") Uegt das Ergebnis vor, dass
diese nicht erforder!ich ist.
Die Belange des rnmissionsschutzes im Hinbhck auf die Nähe des bestehenden Gewerbegebietes
(Schrnidhamer Stra1e) befinden sich noch in Abstimmung.

Sachverhat

Mit der Einbeziehungssatzung soH em Baurecht für vier Einzelhäuser mit den entsprechenden
Garagen für die Enkelkinder der Grundstückseigentümerin geschaffen werden.

Urn die Bebauung in dieser 0rtsrandange so dezent wie möglich zu gestalten, enthält die Satzung
entsprechende Festsetzungen (z. B. max. seitliche Wandhähe 6,40 m).

Die Nutzungsart ist als ,,aUgemeines Wohngebiet" (WA) vorgesehen.

rn Flachennutzungsplan ist die Ftäche bereits as WA" ausgewiesen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten für die Planung und die darnit zusammenhängenden evtt. erforderlichen Gutachten
werden vom Veranlasser bzw. der Veranasserin getragen.

BeschussvorscMag:

Der Stadtrat beschlieIt den Erass der Einbeziehungssatzung ,,Erstätter StraRe" gem. § 34 Abs. 4
Satz I Nr. 3 BauGB auf Grundlage des Satzungsentwurfes vom 05.09.2024 für den Bereich des
Grundstücks FLNr. 152/3 (T), Gemarkung Wolkersdorf, und biltigt diesen.

Die Verwa!tung wird beauftragt, das Aufsteflungsverfahren mit der äffentlichen Auslegung sowie der
Beteiligung der betroffenen Trager öffentUcher Beange nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB i. V.
m. § 34 Abs. 6 BauGB durchzuführen.
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A) A

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Stadt Traunstein

Sitzung des Stadtrates am 26.09.2024

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffenthch.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemaa geaden, Beschlussfahigkeit war gegeben.

Beschluss-Nr. 62/2024

5. Voflzug des Baugesetzbuches (BauGB); Erass einer Satzung über die
Einbeziehung von Au1enbereichsfIächen in den im Zusammenhang
bebauten Ortstefl gema § 34 Abs. 4 Satz I Nr. 3 BauGB für eine Teiffläche
des Grundstücks FLNr. 152/3 (T) der Gemarkung Wokersdorf;
Einbeziehungssatzung "Erstätter Strae', BilUgungs- und
Ausegungsbeschuss

Beratung durch den Stadtrat am 26. September 2024

einstimmig beschossen dafUr: 26 dagegen: 0 anwesend: 26
Abstimmungsvermerke: - Stadtrate Baur, Rausch, Schneider, Thaler und Wassermann
abwesend -

Der Stadtrat beschliellt den Erlass der Einbeziehungssatzung ,,Erlstätter Strafe" gem. § 34 Abs.
4 Satz 1 Nr. 3 BauGB auf Grundlage des Satzungsentwurfes vom 05.09.2024 für den Bereich
des Grundstucks FI.Nr. 152/3 (T), Gemarkung Wolkersdorf, und biUigt diesen.

Die Verwaltung wird beauftragt, das Aufstellungsverfahren mit der öffentlichen Auslegung sowie
der Beteihgung der betroffenen Trager offentlicher B&ange nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2
BauGB i. V. m. § 34 Abs. 6 BauGB durchzuführen.

Dieser Auszug ist mit der Urschrift g!eichlautend.

Stadt Traunstein, 09.10.2024 /'t\
I /

( J
Andrea Schemer


